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(54) Transportvorrichtung

(57) Die Erfindung betrifft eine Transportvorrichtung
(20) für den Transport von flachem, bogenförmigem Ma-
terial durch ein oder mehrere Bearbeitungsstationen ei-
ner Bogen verarbeitenden Maschine. Die Transportvor-

richtung (20) weist mindestens eine obere (21) und un-
tere (22) Fördereinrichtung mit sich berührenden Förder-
mitteln auf Die oberen und unteren Fördereinrichtungen
(21,22) sind in ihrer Länge frei veränderbar befestigt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Transportvorrichtung
für den Transport von flachem, bogenförmigem Material
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Zur Herstellung hochwertiger Druckprodukte
für die Verpackungsindustrie, beispielsweise Falt-
schachteln, werden zunächst Bögen breitbahnig in einer
Druckmaschine bedruckt. Auf den Bögen sind jeweils
mehrere Nutzen der herzustellenden Faltschachtel auf-
gedruckt, die dann in einer Stanze ausgestanzt werden.
Die ausgestanzten Faltschachtelzuschnitte werden an-
schließend einer Faltschachtelklebemaschine zugeführt
und hier zu Faltschachteln verarbeitet.
[0003] Faltschachtelklebemaschinen zur Herstellung
von Faltschachteln aus Faltschachtelzuschnitten weisen
bekanntermaßen zumindest die folgenden Module als s
Bearbeitungsstationen auf:

- Einen Einleger, der die zu verarbeitenden Zuschnitte
mit hoher Geschwindigkeit aus einem Stapel nach-
einander abzieht und einzeln der nachfolgenden er-
sten Bearbeitungsstation zuführt,

- Ein Auftragwerk für Klebstoff, üblicherweise Leim,
das auf die zu verklebenden Faltlappen einen Kleb-
stoffstreifen aufträgt und

- Eine Faltstation, in der die mit einem Klebestreifen
versehenen Zuschnittteile zur Herstellung einer Kle-
beverbindung um 180° umgelegt, also gefaltet wer-
den.

- Im Anschluss an die Faltstation ist üblicherweise ei-
ne sogenannte Überleitstation angeordnet, in der die
Schachteln gezählt, markiert und - falls schadhaft -
ausgeschleust werden können.

- Danach folgt eine Pressstation, an deren Anfang ein
Schuppenstrom aus gefalteten Zuschnitten gebildet
wird, der in der Pressstation für einige Zeit unter
Druck gehalten wird, damit die beiden Zuschnitte an
der Klebenaht verbunden werden.

[0004] Die einzelnen Bearbeitungsstationen weisen
zum Transport der Faltschachtelzuschnitte angetriebene
Fördermittel auf. Diese bestehen beispielsweise aus je-
weils einem an der Seite der Maschine angeordneten
oberen und unteren Förderriemen, wobei der untere För-
derriemen in einer Rollenwange und der obere Förder-
riemen in einer Rollschiene geführt ist. Die Förderriemen
sind querverstellbar angeordnet und können somit auf
das jeweilige Faltschachtelzuschnittformat eingestellt
werden. Die Zuschnitte werden mit der bedruckten Seite
nach unten zwischen dem oberen und unteren Förder-
riemen transportiert.
[0005] Aus der DE 10 2004 022 344 A1 ist eine solche
Faltschachtelklebemaschine bekannt.
[0006] Es gibt jedoch Anwendungsfälle, bei denen die
durchgehenden unteren Förderriemen stören, weil bei-
spielsweise mit einer Zeilenkamera ein Bild der gesam-
ten bedruckten Zuschnittbreite zu Kontrollzwecken auf-

genommen werden soll, oder eine zusätzliche Bearbei-
tung des Faltschachtelzuschnitts, beispielsweise das
Einprägen einer Brailleprägung oder eine Rillung oder
Stanzung. Um eine Lücke für diese Bearbeitungen /Kon-
trollen zu schaffen, wird die obere Fördereinrichtung und
/ oder die untere Fördereinrichtung geteilt. Die zu schaf-
fenden Lücken für die verschiedenen Anwendungen sind
unterschiedlich. Aus fertigungstechnischen Gründen ist
man jedoch bestrebt, die Lücke so klein wie möglich zu
halten, damit der Schachtelzuschnitt sicher transportiert
werden kann.
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es des-
halb, Transportvorrichtungen zu schaffen, bei der die
Transportlücken variabel gestaltet werden können.
[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch die kennzeich-
nenden Merkmale des Anspruchs 1.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die erfindungsgemäße Transportvorrichtung mindestens
eine obere und untere Fördereinrichtung auf. Die obere
Fördereinrichtung weist hierbei eine Rollschiene mit
mehreren federnd befestigten Förderrollen und ein um
diese Förderrollen sowie weiteren Umlenkrollen geführ-
tes Fördermittel auf. Die untere Fördereinrichtung weist
eine Rollenwange mit mehreren an einer Leiste befestig-
ten Förderrollen und ein um diese Förderrollen sowie
weiteren Umlenkrollen geführtes Fördermittel auf. Die je-
weils oberen und unteren Fördermittel berühren einan-
der und klemmen das zu transportierende bogenförmige
Material zwischen sich ein. Zum Transport des bogen-
förmigen Material ist mindestens eine der oberen und /
oder unteren Fördereinrichtungen mit einem Antrieb ver-
bunden. Erfindungsgemäß sind die Rollschienenleisten
und die an der Rollenwange befestigte Leiste in der Län-
ge frei veränderbar am Rollschienenschild bzw. der Rol-
lenwange befestigt.
[0010] Es ist natürlich auch möglich, dass die Trans-
portvorrichtung nur aus einer oberen oder nur aus einer
unteren Fördereinrichtung besteht, die teleskopartig aus-
einander- und zusammenschiebbar ist, um Zwischen-
räume für Werkzeuge und dergleichen zu schaffen. Um
das bogenförmige Material sicher zu führen, können die-
se Fördereinrichtungen beispielsweise als Saugbänder
ausgeführt sein.
[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform weisen
die Rollschienenleiste und die an der Rollenwange be-
festigten Leisten zur Längenänderung der Transport-
bahn Füllstücke auf. Zur Längenanpassung der Förder-
mittel an die jeweilige Länge der Transportbahn sind die
Fördermittel zusätzlich um Umlenkrollen geführt, die ver-
stellbar an dem Rollschienenschild bzw. der Rollenwan-
ge befestigt sind.
[0012] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind die Fördermittel als Transportbänder oder
Transportgurte ausgeführt. Hierdurch ist eine besonders
einfache und kostengünstige Ausführung möglich.
[0013] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form sind die zusätzlichen Umlenkrollen in Nuten des
Rollschienenschildes bzw. der Rollenwange verschieb-
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lich befestigt. Dies ermöglicht eine besonders einfache
Anpassung der Länge der Fördermittel an die Transport-
bahnlänge.
[0014] In weiteren bevorzugten Ausführungsformen
weist die Transportvorrichtung zwei obere und eine un-
tere Fördereinrichtung auf. Hierdurch wird es möglich,
zwischen die beiden oberen Fördereinrichtungen ein
Werkzeug zu positionieren. Alternativ kann die Trans-
portvorrichtung auch eine obere und zwei untere Förder-
einrichtungen aufweisen, wodurch ein Werkzeug zwi-
schen die beiden unteren Fördereinrichtungen positio-
niert werden kann. Weiterhin alternativ kann die Trans-
portvorrichtung zwei obere und zwei untere Förderein-
richtungen aufweisen. Dies hat den Vorteil, dass Platz
für ein Werkzeug geschaffen wird, das teilweise oberhalb
und teilweise unterhalb der Transportbahn angeordnet
ist, wie beispielsweise eine rotative Prägeeinrichtung.
[0015] Besonders vorteilhaft kann eine solche Trans-
portvorrichtung in einer Druckmaschine oder einer Wei-
terverarbeitungsmaschine, z. B. in einer Faltschachtel-
klebemaschine verwendet werden.
[0016] Nachfolgend wird die Erfindung anhand ver-
schiedener Ausführungsbeispiele erläutert:

Figur 1 zeigt in einer perspektivischen Darstel-
lung beispielhaft einzelne Bearbei-
tungsstationen einer Faltschachtelkle-
bemaschine

Figur 2 zeigt die durchgehende Transportvor-
richtung gemäß Stand der Technik in
einer Bearbeitungsstation einer Falt-
schachtelklebemaschine

Figur 3 zeigt eine Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen Transportvorrichtung

Figur 4 zeigt eine Seitenansicht der erfin-
dungsgemäßen Transportvorrichtung
ohne Füllstücke

Figur 5 zeigt eine Seitenansicht einer alterna-
tiven erfindungsgemäßen Transport-
vorrichtung

Figuren 6a-6c zeigen in schematischer Darstellung
einige unterschiedliche Einstellungen
der Fördervorrichtungen einer erfin-
dungsgemäßen Transportvorrichtung

Figur 7 zeigt eine Seitenansicht der erfin-
dungsgemäßen Transportvorrichtung
ohne Werkzeug

[0017] Figur 1 zeigt beispielhaft für eine Weiterverar-
beitungsmaschine eine Faltschachtelklebemaschine mit
mehreren Bearbeitungsstationen, in denen die erfin-
dungsgemäße Transportvorrichtung eingesetzt werden
kann.
[0018] Die Faltschachtelklebemaschine beginnt in Fi-
gur 1 rechts unten mit einem Einleger 1, der die zu ver-
arbeitenden Zuschnitte mit hoher Geschwindigkeit aus
einem Stapel nacheinander abzieht und einzeln der
nachfolgenden Bearbeitungsstation zuführt. Im An-

schluss an den Einleger 1 folgt eine Ausrichtestation 4,
in der die Zuschnitte einzeln gegen einen seitlichen An-
schlag ausgerichtet werden. Durch die Ausrichtstation
führen quer positionierbare Maschinenkomponenten in
Form von zwei Riemenpaaren, die als Fördermittel die-
nen und über Stellantriebe quer positioniert werden kön-
nen.
[0019] Anschließend folgt ein Vorbrecher 6 und ein er-
stes Faltmodul 7. Sowohl durch den Vorbrecher 6 als
auch durch das Faltmodul 7 führen quer positionierbare
Maschinenkomponenten in Form von Riemenpaaren als
Fördermittel, die abhängig vom Zuschnittstyp mit einem
Stellantrieb quer positioniert werden.
[0020] Auf das Faltmodul 7 folgt eine Drehstation 9.
Die Drehstation 9 enthält zum Drehen der Zuschnitte um
eine senkrechte Achse um 90° zwei parallel nebenein-
ander angeordnete Förderstrecken, deren Geschwindig-
keit getrennt einstellbar ist. Die Zuschnitte liegen auf bei-
den Förderstrecken auf, so dass sie bei unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten der beiden Förderstrecken ge-
dreht werden. Die beiden Förderstrecken enthalten an-
getriebene Rollen als Fördermittel.
[0021] Im Anschluss an die Drehstation 9 folgt eine
weitere Ausrichtestation 10, die in ihrem Aufbau der Aus-
richtestation hinter dem Einleger 1 entspricht. Sie enthält
somit wiederum quer positionierbare Maschinenkompo-
nenten in Form von Förderriemenpaaren als Fördermit-
tel.
[0022] Die nächste Bearbeitungsstation 13 dient dazu,
vom Schachteltyp abhängige Bearbeitungsvorgänge
durchzuführen; beispielsweise werden weitere Rilllinien
vorgebrochen oder Sonderfaltungen durchgeführt. Auch
durch die Bearbeitungsstation 13 führen Riemenpaare
als Förderelemente, die mit Stellantrieben quer positio-
niert werden können.
[0023] Anschließend folgt eine Faltstation 14, in der
vorher mit einer Klebenaht versehene Zuschnittteile um
180° umgefaltet werden. Die Faltstation 14 enthält Rie-
menpaare als Förderelemente und ein Klebstoffauftrag-
werk, die mittels Stellantrieben in ihre vom Zuschnittstyp
abhängige Querposition bewegt werden können. An-
schließend folgt eine Überleitstation 15, von der die ge-
falteten, mit noch nicht abgebundenen Klebenähten ver-
sehenen Zuschnitte in allen Teilen exakt ausgerichtet der
nachfolgenden Sammel- und Presseinrichtung 16 zuge-
führt werden. In der Sammel- und Presseinrichtung 16
wird zunächst ein Schuppenstrom aus gefalteten Zu-
schnitten gebildet, der anschließend zwischen fördern-
den Pressbändern für einige Zeit unter Druck gehalten
wird, damit die Klebenähte abbinden. Die Überleitstation
enthält ebenfalls Riemenpaare, die mittels Stellantrieben
querverstellt werden können.
[0024] Figur 2 zeigt beispielhaft eine Transportvorrich-
tung 8 gemäß dem Stand der Technik mit jeweils einer
linken und rechten oberen Fördereinrichtung 3, 3’ und
jeweils einer linken und rechten unteren Fördereinrich-
tung 2, 2’, die im vorliegenden Beispiel als Riemenför-
derer mit entsprechenden Förderriemen als Fördermittel
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5, 5’, 12, 12’ ausgebildet ist. Die Fördereinrichtungen 3,
3’ , 2, 2’ sind auf Rundtraversen 11 gelagert, so dass sie
auf die jeweilige Schachtelzuschnittbreite eingestellt
werden können.
[0025] In den folgenden schematischen Darstellungen
wird der besseren Übersichtlichkeit wegen jeweils nur
eine obere und untere Fördereinrichtung dargestellt.
[0026] In Figur 3 ist eine erfindungsgemäße Transport-
vorrichtung 20 dargestellt. Die Transportvorrichtung 20
weist im vorliegenden Ausführungsbeispiel zwei obere
Fördereinrichtungen 21, 21 und eine untere Förderein-
richtung 22 auf. Die in Förderrichtung 25 gesehen erste
obere Fördereinrichtung 21 weist eine Rollschienenleiste
29 auf, an der mehrere federnd befestigte Förderrollen
24 befestigt sind. Um diese Förderrollen 24 sowie weitere
Umlenkrollen 26, 31, 31’ ist ein Fördermittel 23 beispiels-
weise in Form eines endlosen Förderriemens geführt.
Die in Förderrichtung 25 gesehen zweite obere Förder-
einrichtung 21’ weist eine Rollschienenleiste 29’ auf, an
der mehrere federnd befestigte Förderrollen 24’ befestigt
sind. Um diese Förderrollen 24’ sowie weitere nicht näher
dargestellte Umlenkrollen ist ein Fördermittel 23’ bei-
spielsweise in Form eines endlosen Förderriemens ge-
führt. Die beiden oberen Fördereinrichtungen weisen ei-
nen variablen Abstand b, b’ zueinander auf (wie aus Fi-
guren 6a-6c zu erkennen ist). Die untere Fördereinrich-
tung 22 weist mehrere über eine Leiste 41 an einer Rol-
lenwange 28 befestigte Förderrollen 38 auf. Um diese
Förderrollen 38 sowie weitere Umlenkrollen 26, 27, 44,
31" ist ein Fördermittel 39, beispielsweise in Form eines
endlosen Förderriemens, geführt. In der speziellen Aus-
führungsform ist das untere Fördermittel 39 über Umlen-
krollen 26 um eine Lücke 35 in der Rollenwange 28 ge-
führt. In dieser Lücke ist zwischen den Fördereinrichtun-
gen 21, 21’, 22 ein Werkzeug 36 zur Bearbeitung der
Faltschachtelzuschnitte angebracht, beispielsweise eine
rotierende Prägeeinrichtung. Da unterschiedliche Werk-
zeuge einen unterschiedlichen Platzbedarf haben, kön-
nen in der Rollschienenleiste 29 und/oder der Leiste 41
ein oder mehrere Füllstücke 33, 34 lösbar befestigt sein.
Diese Füllstücke dienen bei unterschiedlichen Abstän-
den b, b’ zwischen den oberen und / oder unteren För-
dereinrichtungen 21, 21’, 22, 22’ zur Unterstützung des
Förderriemens 23, 39. Die Rollen 31’, 31" sind als Spann-
rollen ausgebildet, wobei die Spannrolle 31’ in einer Nut
32’ des Rollschienenschildes verschieblich befestigt ist,
um die notwendige Spannung auf das Fördermittel 23
zu bringen. Die Spannrolle 31" ist fest mit der Rollenwan-
ge 28 verbunden. Die Umlenkrolle 31 ist über einen Hal-
ter 42 fest mit der Rollschienenleiste 29 verbunden. Die
Rollschienenleiste ist in einem vorgegebenen Raster mit
dem Rollschienenschild 30 lösbar verbunden. Wird nun
die Rollschienenleiste 29 innerhalb des Rasters an einer
anderen Position mit dem Rollschienenschild 30 verbun-
den, so bewegt sich die Umlenkrolle 31 in der Nut 32 und
stellt somit sicher, dass die transportierende Länge des
Fördermittels 23 sich nicht ändert und damit ein Nach-
spannen des Fördermittels nicht notwendig wird. Analog

geschieht die Verstellung der unteren Fördereinrichtung
22. Die Umlenkrolle 44 ist über einen Halter 43 fest mit
der Leiste 41 verbunden. Die Leiste 41 ist in einem vor-
gegebenen Raster mit Rollenwange 28 lösbar verbun-
den. Wird nun die Leiste 41 innerhalb des Rasters an
einer anderen Position mit der Rollenwange 28 verbun-
den, so bewegt sich die Umlenkrolle 44 in der Nut 37 der
Rollenwange 28 und stellt somit sicher, dass die trans-
portierende Länge des Fördermittels 23 sich nicht ändert.
Auf diese Weise können einfach unterschiedliche Ab-
stände b, b’ zwischen den Fördereinrichtungen einge-
stellt werden. Zur Stabilisierung können Füllstücke 33
und 34 in die entstehenden Lücken der Rollschirmleiste
29 einerseits und der Leiste 41 andererseits eingesetzt
werden. In Figur 4 ist die Transportvorrichtung mit ver-
größertem Abstand b’ dargestellt. Die Füllstücke 33, 34
wurden entfernt und die Umlenkrollen 31 und 44 wurden
entsprechend in den Nuten 32 und 37 verschoben.
[0027] In den Ausführungsbeispielen gemäß den Fi-
guren 3 und 4 ist jeweils die untere Umlenkrolle 26 mit
einem nicht näher dargestellten Antrieb verbunden und
dient somit als angetriebene Umlenkrolle 27. Diese Aus-
führungsform ist jedoch nur beispielhaft; auch die Ver-
wendung anderer Umlenkrollen als angetriebene Umlen-
krollen ist selbstverständlich.
[0028] In Figur 5 ist eine alternative erfindungsgemäße
Transportvorrichtung 20 dargestellt. Im Unterschied zur
Ausführungsform gemäß Figur 3 hat die vorliegende
Ausführungsform auch eine zweigeteilte untere Förder-
einrichtung 22, 22’ Bei dieser Ausführungsvariante sind
jeweils die beiden rechten Umlenkrollen 26 der unteren
Fördereinrichtungen 22, 22’ mit einem nicht näher dar-
gestellten Antrieb verbunden und somit als angetriebene
Umlenkrollen 27 ausgeführt.
[0029] In den Figuren 6a - 6c sind jeweils in schema-
tischer Seitenansicht und Draufsicht unterschiedliche
Einstellungsmöglichkeiten dargestellt, die mit der erfin-
dungsgemäßen Transportvorrichtung verwirklicht wer-
den können. Figur 6a zeigt die Transportvorrichtung 20
für den Transport von bogenförmigem Material 40 mit
der Zuschnittbreite c. Da das Werkzeug 36 für die Bear-
beitung des bogenförmigen Materials 40, beispielsweise
eines Schachtelzuschnitts, zwischen den vorderen und
hinteren Fördereinrichtungen 21, 21‘, 22, 22’ angebracht
ist, können die Fördereinrichtungen mit oder ohne Ver-
wendung der Füllstücke 33, 34 bis auf den minimalen
Abstand b aufeinander eingestellt werden.
[0030] Figur 6b zeigt die Transportvorrichtung 20 für
den Transport von bogenförmigem Material 40 mit der
Zuschnittbreite c’. Um das Werkzeug 36 zur Bearbeitung
des bogenförmigen Materials, beispielsweise eines
Schachtelzuschnitts, zwischen den vorderen und hinte-
ren Fördereinrichtungen 21, 21’, 22, 22’ anbringen zu
können, müssen diese auf einen Abstand -b auseinan-
dergeführt werden. Hierzu werden die entsprechenden
Füllstücke 33, 34, falls vorhanden, entfernt, wie in Figur
4 dargestellt.
[0031] Figur 6c zeigt die Transportvorrichtung 20 für
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den Transport von bogenförmigem Material 40 mit der
Zuschnittbreite c’. Da eine Bearbeitung mit dem Werk-
zeug 36 im unteren Bereich des Bogens erfolgen soll,
werden nur die vorderen Fördereinrichtungen auf den
Abstand b’ eingestellt und die hinteren Fördereinrichtun-
gen auf den Abstand b.
[0032] In Figur 7 ist eine weitere Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Transportvorrichtung gezeigt. Die-
se Ausführungsform entspricht der von Figur 3 ohne
Werkzeug, weshalb der Abstand b zwischen den Förder-
vorrichtungen auf ein Minimum beschränkt werden kann.

Bezugszeichenliste

[0033]

1 Einleger

2, 2’ untere Fördereinrichtung

3,3’ obere Fördereinrichtung

4 Ausrichtestation

5,5’ Fördermittel

6 Vorbrecher

7 Faltmodul

8 Transportvorrichtung gemäß Stand der Tech-
nik

9 Drehstation

10 Ausrichtestation

11 Rundtraverse

12, 12’ Fördermittel

13 Bearbeitungsstation

14 Faltstation

15 Überleitstation

16 Sammel- und Presseinrichtung

20 Transportvorrichtung

21,21’ obere Fördereinrichtung

22, 22’ untere Fördereinrichtung

23, 23 Fördermittel

24, 24‘ Förderrollen

25 Förderrichtung

26 Umlenkrollen

27 angetriebene Umlenkrolle

28 Rollenwange

29, 29’ Rollschienenleiste

30 Rollschienenschild

31 Umlenkrolle 31’,31" Spannrolle

32, 32‘ Nut im Rollenschild

33 oberes Füllstück

34 unteres Füllstück

35 Lücke in Rollenwange

36 Werkzeug

37 Nut in Rollenwange

38 Förderrollen

39, 39’ Fördermittel

40 bogenförmiges Material

41 Leiste

42 Halter

43 Halter

44 Umlenkrolle

b min. Abstand

b’ max. Abstand

c, c’ Zuschnittbreite

Patentansprüche

1. Transportvorrichtung (20) für den Transport von fla-
chem, bogenförmigem Material aus Papier, Pappe
oder dergleichen, insbesondere bedruckte oder un-
bedruckte Bögen, Faltschachtelzuschnitte oder Falt-
schachteln durch eine oder mehrere Bearbeitungs-
stationen einer Bogen verarbeitenden Maschine mit
mindestens einer oberen (21, 21 ‘) und unteren (22,
22’) Fördereinrichtung, wobei die obere Förderein-
richtung (21, 21 ‘) eine Rollschienenleiste (29, 29’)
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mit mehreren federnd befestigten Förderrollen (24,
24‘) und ein um diese Förderrollen (24, 24‘) sowie
weiteren Umlenkrollen (26) geführtes Fördermittel
(23) aufweist und wobei die Rollschienenleiste (29,
29’) an einem Rollschienenschild (30) befestigt ist
und wobei die untere Fördereinrichtung (22, 22‘) eine
Rollenwange (28) mit mehreren an einer Leiste (41)
befestigten Förderrollen (38) und ein um diese För-
derrollen sowie weiteren Umlenkrollen (26) geführ-
tes Fördermittel (23) aufweist und wobei sich die För-
dermittel (23) berühren und wobei mindestens eine
der oberen und/oder unteren Fördereinrichtungen
(21, 21‘,22, 22‘) mit einem Antrieb verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rollschienenleiste (29, 29‘) und die an den
Rollenwangen (28) befestigte Leiste (41) in der Län-
ge frei veränderbar am Rollschienenschild (30) bzw.
der Rollenwange (28) befestigt sind.

2. Transportvorrichtung (20) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rollschienenleiste (29, 29’) und die an den
Rollenwangen (28) befestigte Leiste (41) zur Län-
genänderung der Transportbahn Füllstücke (33, 34)
aufweisen, und dass zur Längenanpassung der För-
dermittel (23) an die jeweilige Länge der Transport-
bahn die Fördermittel (23) um zusätzliche Umlen-
krollen (31, 44) geführt sind, die verstellbar an dem
Rollschienenschild (30) bzw. der Rollenwange (28)
befestigt sind.

3. Transportvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fördermittel (23) als Transportbänder oder
Transportgurte ausgeführt sind.

4. Transportvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zusätzlichen Umlenkrollen (31, 44) in Nu-
ten (32, 37) des Rollschienenschildes (30) bzw. der
Rollenwange (28) verschieblich befestigt sind.

5. Transportvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transportvorrichtung (20) zwei obere (21,
21‘) und eine untere (22, 22’) Fördereinrichtung auf-
weist.

6. Transportvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Transportvorrichtung (20) zwei obere (21,
21‘) und zwei untere (22, 22’) Fördereinrichtungen
aufweist.

7. Transportvorrichtung nach einem der vorhergehen-

den Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass in der Lücke zwischen den beiden oberen und
/ oder unteren Fördereinrichtungen (21, 21‘, 22, 22‘)
Werkzeuge (36) zur Bearbeitung des bogenförmi-
gen Materials oder Kontrollvorrichtungen zur Kon-
trolle des bogenförmigen Materials angebracht sind.

8. Transportvorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Werkzeug (36) zur Bearbeitung des bo-
genförmigen Materials eine Prägevorrichtung oder
eine Brailleprägevorrichtung oder eine Rilleinrich-
tung oder eine Schneideeinrichtung ist.

9. Bogen verarbeitende Maschine mit einer Transport-
vorrichtung, die mindestens eine obere und / oder
eine untere Fördereinrichtung aufweist, die jeweils
in der Länge frei veränderbar ist.

10. Bogen verarbeitende Maschine mit einer Transport-
vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass es sich bei der Bogen verarbeitenden Maschi-
ne um eine Druckmaschine oder eine Weiterverar-
beitungsmaschine, insbesondere um eine Falt-
schachtelklebemaschine handelt.
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